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verlaſſen , ſo muß hiezu durch Vermittlung des Be⸗

zirksfoͤrſters Urlaub vom Forſtamt eingeholt werden .

Den ihm untergebenen Waldhuͤtern darf er

auf einen Tag Urlaub ertheilen ; Urlaubsgeſuche der —

ſelben fuͤr laͤngere Zeit hat er dagegen dem Bezirks⸗

foͤrſter vorzulegen .

Iſt der Beifoͤrſter durch Krankheit oder ein

anderes Ereigniß abgehalten , ſeinen Dienſtvetrichtun —

gen nachzukommen , und dauert die Verhinderung

laͤnger als einen Tag , ſo hat er dem Bezirksfoͤrſter

Anzeige zu machen , oder machen zu lafen

Verbot der Annahme von Nebendienſten , ſo

wie der Betreibung buͤrgerlicher Gewerbe .

4 .

Der Beifoͤrſter ſoll ſich ganz ſeinem Dienſte

widmen und kein buͤrgerliches Gewerbe betreiben .

Zur Beſorgung von Nebendienſten , ſelbſt zur

Annahme von Gemeindsaͤmtern , iſt die Erlaubniß

der Direktion der Forſtdomaͤnen und Bergwerke

noͤthig.

Dieſe Erlaubniß wird auch erfordert , wenn er

iber andere alg die ihm zugewieſenen Domainen⸗

waldungen die Waldhut , oder in Gemeinds⸗ , Stif⸗

tungs⸗ oder Privatwaldungen Geſchaͤfte der Forſt⸗

bewirthſchaftung , oder die Beſorgung einer Jagd

uͤbernehmen will .

Der Beifoͤrſter wird , wenn er dieſen Vorſchrif —

ten entgegenhandelt , das Erſtemal mit einer Strafe

von 5 bis 25 Gulden belegt und im Wiederholungs⸗

falle ſeines Dienſtes entlaſſen .


	Seite 7

